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Allgemeine Versicherungsinformationen (§ 1 VVG-InfoV)

Informationen zum Versicherungsunternehmen
Ihr Vertragspartner ist die:
Union Reiseversicherung Aktiengesellschaft (URV) 
Maximilianstraße 53, 80530 München
Telefon:   (0 89) 21 60-67 45   
Internet:   www.urv.de 	        E-Mail:   reiseservice@urv.de
Vorstand:	Klaus G. Leyh (Vorsitzender), Mareike Steinmann-Baptist
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Stephan Spieleder

Registergericht München, HRB 137 918
USt.-IdNr.: DE259197822
Gläubiger-ID.: DE07URV00000156983

Worin besteht unsere Hauptgeschäftstätigkeit?
Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Union Reiseversicherung AG ist der Betrieb von
Reiseversicherungen auf der Basis privatrechtlicher und schuldrechtlicher Verträge.

Informationen zur angebotenen Versicherungsleistung
Auf welcher Basis werden die Versicherungsleistungen erbracht?
Für Ihren Vertrag gelten die Versicherungsbedingungen für Reiseversicherungen der Union 
Reiseversicherung AG. Der Versicherungsschutz besteht im Rahmen der abgeschlossenen 
Versicherung für die aufgeführten versicherten Personen und Reisen. Der Umfang der Ver-
sicherungsleistung richtet sich nach der vereinbarten Versicherungssumme, dem jeweiligen 
Schaden und einer ggf. vereinbarten Selbstbeteiligung. 

Wann können Sie mit einer Erstattung rechnen?
Haben wir unsere Leistungspflicht dem Grunde und der Höhe nach festgestellt, erfolgt die
Auszahlung der Versicherungsleistung innerhalb von 2 Wochen.

Informationen zum Versicherungsvertrag
Wie kommt der Vertrag zustande?
Der Vertrag kommt mit Abschluss der Versicherung zustande. Mit der Bezahlung des 
Beitrags besteht sofortiger Versicherungsschutz für die gebuchte Reise. Bei Kombination 
oder dem Abschluss mehrerer Versicherungen bei der Union Reiseversicherung AG finden 
die Abschlussfirsten der einzelnen Versicherung Anwendung. Die Versicherungsteuer ist, 
sofern sie anfällt, in dem Beitrag enthalten. Gebühren werden nicht erhoben. 

Für eine gute Reise

Ihre Versicherungsbedingungen

Wir sind für Sie da

Bei Notfällen auf Reisen steht Ihnen unser 24-Stunden-Notruf-Service hilfreich 
zur Seite. An 365 Tagen im Jahr ist unser Servicetelefon für Sie unter der Num-
mer +49 211 53 63-439 zu erreichen.

Wir bitten um Verständnis, dass allgemeine Fragen unter der Notrufnummer nicht
beantwortet werden können.

24-Stunden-Notruf-Service

Unser Serviceteam beantwortet alle Fragen rund um das Thema Reiseversicherung. 
(Mo – Fr: 8.00 – 18.00 Uhr)

Telefon: +49 681 844-75 55
E-Mail: reiseservice@urv.de

Haben Sie Fragen zu den Versicherungsleistungen?

Dann wenden Sie sich bitte an unser Serviceteam.  
(Mo – Fr: 8.00 – 18.00 Uhr)

Telefon: +49 681 844-75 55
E-Mail: bestaetigung@urv.de

Sie benötigen eine Bescheinigung zur Auslandsreise- 
Krankenversicherung für Reisen nach Kuba oder Russland?

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Reiseversicherung der Union Reiseversiche-
rung AG entschieden haben. Wir haben versucht, die Versicherungsbedingungen 
(Bedingungen) möglichst verständlich zu gestalten. Dennoch kommen auch wir 
als Versicherer nicht ganz ohne Fachbegriffe aus. Diese sind nicht immer leicht 
verständlich. Daher erklären wir bestimmte Fachbegriffe oder erläutern sie durch 
Beispiele. Wenn wir Beispiele verwenden, sind diese nicht abschließend. 

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die nachfolgenden Seiten gründlich durchzulesen 
und bewahren Sie die Bedingungen sorgfältig auf. Dadurch haben Sie später die 
Möglichkeit, besonders im Versicherungsfall, alles Wichtige nochmals nachzulesen.

Stornokompass – die schnelle Hilfe, sollte durch Krankheit oder durch einen 
anderen versicherten Grund die Reise gefährdet sein. Bitte halten Sie beim Anruf 
unter +49 681 844-75 54 folgende Informationen bereit:
• Versicherungsnachweis
• Buchungsbestätigung der Reise
• Höhe der Stornokosten
• Rücktrittsgrund (bei Erkrankung Diagnose)

�Oder gleich Fragebogen unter www.urv.de downloaden, ausfüllen und an uns senden!

Stornokompass
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Wo reichen Sie Ihre Schadenmeldung ein?

Reichen Sie Ihren Schaden online ein unter: 
https://www.urv.de/schaden-melden

Oder senden Sie uns Ihre Schadenmeldung per Post:
Union Reiseversicherung AG		
Reiseservice
D-66087 Saarbrücken
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Können Sie den Abschluss Ihres Vertrags widerrufen?

Bei Versicherungsverträgen mit einer Laufzeit von mindestens einem Monat haben 
Sie ein Widerrufsrecht. Alles Weitere entnehmen Sie bitte der nachfolgenden 
Widerrufsbelehrung.

Widerrufsbelehrung

Abschnitt 1: Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise
Widerrufsrecht   
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von 
Gründen in Textform (z. B. Brief, E-Mail) widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen
•	 der Versicherungsschein (Versicherungsnachweis), 
•	 �die Vertragsbestimmungen, 	  

einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen, diese wiederum einschließlich der Tarifbestimmungen, 

•	 diese Belehrung,  
•	 das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten,
•	 �und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informationen 
jeweils in Textform zugegangen sind.  

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
Der Widerruf ist zu richten an: 
Union Reiseversicherung AG
Vertreten durch den Vorstand, dieser vertreten durch	   
Klaus G. Leyh (Vorsitzender), Mareike Steinmann-Baptist
Maximilianstr. 53, 80530 München, 
Postanschrift 66087 Saarbrücken
E-Mail: reiseservice@urv.de

Sie können Ihr Widerrufsrecht auch online unter www.urv.de ausüben. Wenn 
Sie diese Online-Funktion nutzen, übermitteln wir Ihnen auf einem dauerhaften 
Datenträger (z. B. durch eine E-Mail) unverzüglich eine Eingangsbestätigung mit 
Informationen zum Inhalt der Widerrufserklärung sowie dem Datum und der Uhrzeit 
ihres Eingangs.

Widerrufsfolgen bei Versicherungen für eine Reise 
Beginnt der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist, endet im Falle 
eines wirksamen Widerrufs der Versicherungsschutz und der Versicherer hat Ihnen 
nur den auf die Zeit nach dem Zugang der Widerrufserklärung entfallenden Teil 
der Prämien zurückzugewähren. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum 
Zugang des Widerrufs entfällt, darf der Versicherer in diesem Fall einbehalten; 
dabei handelt es sich um einen Betrag in Höhe des vereinbarten Beitrages pro 
Tag, multipliziert mit der Anzahl der Kalendertage, gerechnet vom Versicherungs-
beginn bis zum Zugang des Widerrufs beim Versicherer. Sie dürfen in diesem Fall 
Versicherungsleistungen, die Sie vor Ausübung des Widerrufsrechts aufgrund eines 
Versicherungsfalles in Anspruch genommen haben, einbehalten. 

Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so hat der 
wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren 
sind.

Leistungen sind unverzüglich, spätestens innerhalb von 30 Tagen, zurückzu-
gewähren. Die Frist beginnt für den Versicherer mit Zugang und für den Ver
sicherungsnehmer mit Abgabe der Widerrufserklärung.

Haben Sie Ihr Widerrufsrecht hinsichtlich des Versicherungsvertrages wirksam 
ausgeübt, so sind Sie auch an einen mit dem Versicherungsvertrag zusammen-
hängenden Vertrag nicht mehr gebunden. Ein zusammenhängender Vertrag liegt 
vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag aufweist und eine Dienst-
leistung des Versicherers oder eines Dritten auf Grundlage einer Vereinbarung zwi-
schen dem Dritten und dem Versicherer betrifft. Ihnen dürfen durch die Ausübung 
des Widerrufsrechts keine Kosten entstehen.

Besondere Hinweise 
Wenn Sie Ihr Widerrufsrecht nicht ausüben, sind Sie an den Vertrag gebunden.

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch 
sowohl von Ihnen als auch vom Versicherer vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr 
Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

Ihr Widerrufsrecht erlischt spätestens zwölf Monate und 14 Tage nach dem Ver-
tragsschluss.

Abschnitt 2: Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen  
weiteren Informationen  
Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden die 
Informationspflichten im Folgenden im Einzelnen aufgeführt: 

Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen  
Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung zu stellen: 

1.	 die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, über die der Vertrag 
abgeschlossen werden soll; anzugeben ist auch das Handelsregister, bei dem der 
Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige Registernummer;

2.	 die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die für die 
Geschäftsbeziehung zwischen dem Versicherer und Ihnen maßgeblich ist, bei juris-
tischen Personen, Personenvereinigungen oder -gruppen auch den Namen eines 
Vertretungsberechtigten; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertrags-
bestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, 
bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form; 

3.	 die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers;
4.	 die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben über 

Art, Umfang und Fälligkeit der Leistung des Versicherers; 
5.	 den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und sonstigen Preis-

bestandteile, wobei die Prämien einzeln auszuweisen sind, wenn das Versicherungs-
verhältnis mehrere selbständige Versicherungsverträge umfassen soll, oder, wenn 
ein genauer Preis nicht angegeben werden kann, Angaben zu den Grundlagen seiner 
Berechnung, die Ihnen eine Überprüfung des Preises ermöglichen; 

6.	 gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten unter Angabe  des insgesamt zu zahlen-
den Betrages sowie mögliche weitere Steuern, Gebühren oder Kosten, die nicht über 
den Versicherer abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden;  

7.	 Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlungs-
weise der Prämien; 

8.	 Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere über den Beginn 
der Versicherung und des Versicherungsschutzes sowie die Dauer der Frist, während 
der der Antragsteller an den Antrag gebunden sein soll; 

9.	 �das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, 
Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Namen und Anschrift derjenigen Person, 
gegenüber der der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs 
einschließlich Informationen über den Betrag, den Sie im Falle des Widerrufs gege-
benenfalls zu zahlen haben; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertrags-
bestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, 
bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form; 

10.	 �a) Angaben zur Laufzeit des Vertrages;
b) Angaben zur Mindestlaufzeit des Vertrages; 

11.	 Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den vertraglichen Kün-
digungsbedingungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen; soweit die Mitteilung 
durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen 
und deutlich gestalteten Form; 

12.	 die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Versicherer der Aufnahme 
von Beziehungen zu Ihnen vor Abschluss des Versicherungsvertrags zugrunde legt; 

13.	 das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag 
anwendbare Recht oder über das zuständige Gericht; 

14.	 die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Abschnitt genann-
ten Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Ver-
sicherer verpflichtet, mit Ihrer Zustimmung die Kommunikation während der Laufzeit 
dieses Vertrags zu führen; 

15.	 einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und 
Rechtsbehelfsverfahren und gegebenenfalls die Voraussetzungen für diesen Zugang; 
dabei ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Möglichkeit für Sie, den Rechts-
weg zu beschreiten, hiervon unberührt bleibt; 

16.	 Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die Möglichkeit einer 
Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehörde. 

Ende der Widerrufsbelehrung

Welches Recht gilt für den Versicherungsvertrag?
Welche Vertragssprache gilt?
Für den Versicherungsvertrag und dessen Anbahnung gilt deutsches Recht. Maßgebend für
die Versicherungsbedingungen einschließlich sämtlicher Informationen sowie für die Kom-
munikation während der Laufzeit des Vertrags ist die deutsche Sprache. 

Wo können Sie Ihre Ansprüche gerichtlich geltend machen?
Für Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag gegen uns können Sie zwischen folgenden 
Gerichtsständen wählen: München oder das Gericht am Ort Ihres Wohnsitzes bzw. Ihres 
gewöhnlichen Aufenthaltes.

Informationen zum Rechtsweg/Beschwerdemöglichkeiten
Beschwerdestelle und Aufsichtsbehörde für die Union Reiseversicherung Aktien
gesellschaft (URV)
Bei Fragen, Problemen oder Beschwerden wenden Sie sich bitte an Ihren/ Ihre Betreuer 
oder direkt an uns. 
Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Auslandsreisekrankenversicherung können dem 
Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 06 02 22, 10052 Berlin, 
www.pkv-ombudsmann.de vorgelegt werden. Sollte es sich um eine sonstige Versicherung 
(zum Beispiel Reise-Rücktritt, Reise-Abbruch, Notfall-Service oder Reise-Gepäck) handeln, 
haben Sie auch die Möglichkeit, sich bei Beschwerden kostenfrei an den Verein Versicherung-
Ombudsmann e. V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin, www.versicherungsombudsmann.de 
zu wenden. 
Bei Streitigkeiten aus einem Versicherungsvertrag mit der URV haben Sie die Möglichkeit, 
Beschwerden an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindor-
fer Straße 108, 53117 Bonn zu richten.

Ihr Recht, gerichtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, bleibt unberührt.

https://www.pkv-ombudsmann.de
https://www.versicherungsombudsmann.de
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2.	� Kosten für die Überweisung der Erstattung in das Ausland und für Übersetzungen kön-
nen vom Erstattungsbetrag abgezogen werden.

3.	� Kosten, die in Fremdwährung entstanden sind, werden in Euro erstattet. Hierbei wird 
der Wechselkurs des Tages, an dem die Belege bei uns eingehen, zugrunde gelegt. Als 
Tageskurs gilt der amtliche Devisenkurs. Es sei denn, Sie können uns durch Bankbelege 
nachweisen, dass Sie die zur Bezahlung der Rechnung notwendigen Devisen zu einem 
ungünstigeren Kurs erworben haben.

§ 8  �Was gilt, wenn Sie oder die versicherte Person Ersatzansprüche gegen 
Dritte haben?

1.	� Besteht im Versicherungsfall ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten, so geht dieser 
Anspruch auf uns über, soweit der Schaden durch uns ersetzt wird. Der Übergang kann 
nicht zu Ihrem Nachteil geltend gemacht werden.

2.	� Sie sind auf unser Verlangen verpflichtet, die Ersatzansprüche nach Ziffer 1 schriftlich 
an uns abzutreten.

§ 9  �Wer zahlt, wenn mehrere Leistungspflichtige bestehen?
1.	� Leistungen aus dieser Versicherung werden subsidiär erbracht.
		�  Das bedeutet: Wir leisten nur insoweit, als keine anderweitige Leistungspflicht – ins-

besondere durch gesetzliche oder private Krankenversicherungen, Sozialversicherungs-
träger, andere Reiseversicherungen oder sonstige Dritte – besteht. Erbringt ein anderer 
Leistungsträger oder ein Dritter (ganz oder teilweise) Leistungen für denselben Versi-
cherungsfall, geht dessen Leistungspflicht unseren vor.

2.	� Versicherungsschutz für dieselbe Reise aus unterschiedlichen Versicherungsvertrags-
verhältnissen kann nur aus Jahres- und Einmalversicherungen, die ebenfalls bei der 
Union Reiseversicherung AG bestehen, aufaddiert werden. Eine Addition mit Versiche-
rungsschutz aus Kreditkarten-Versicherungen (unabhängig vom Anbieter) oder Versi-
cherungen anderer Anbieter ist ausgeschlossen.

3.	� Melden Sie den Versicherungsfall bei uns an? Dann werden wir in Vorleistung treten 
und den Versicherungsfall bedingungsgemäß regulieren.

§ 10  Wann verjährt der Erstattungsanspruch?
1.	� Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren innerhalb von 3 Jahren. Die Verjäh-

rung beginnt mit Schluss des Jahres, in welchem die Leistung verlangt werden kann.
2.	� Haben Sie einen Anspruch bei uns angemeldet? Dann ist die Verjährung so lange ge-

hemmt, bis Ihnen unsere Entscheidung in Textform zugeht.

§ 11  In welcher Form müssen Willenserklärungen abgegeben werden?
Anzeigen und Willenserklärungen bedürfen der Textform (z. B. Brief, E-Mail). Dies gilt sowohl 
für Sie als auch für uns.

§ 12  Welches Gericht ist zuständig? Welches Recht gilt?
1.	� Wünschen Sie aus dem Versicherungsvertrag eine gerichtliche Klärung? So können Sie 

zwischen folgenden Gerichtsständen wählen:
		  1.1	 München.
		  1.2	� dem Gericht am Ort Ihres Wohnsitzes bzw. Ihres gewöhnlichen Aufenthaltes zum 

Zeitpunkt der Klageerhebung.
2.	� Wünschen wir eine gerichtliche Klärung? So ist das Gericht an Ihrem Wohnsitz bzw. 

Ihrem gewöhnlichen Aufenthalt zuständig.
3.	� Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht soweit internationales Recht nicht entgegensteht.

Bedingungen für die URV-Kreditkarten Aufstocker Versicherung

§ 1  Was ist versichert?
Sie sind Inhaber einer Kreditkarte über die eine Reise-Rücktritt-Versicherung und /oder 
eine Reise-Abbruch-Versicherung der Union Reiseversicherung AG besteht? Für beide Ver-
sicherungen ist eine maximale Versicherungssumme vereinbart? Dann erhöhen wir Ihnen 
die Versicherungssumme je versicherter Reise – insgesamt für alle versicherten Personen –  
auf max. 20.000 EURO. Im Übrigen gelten soweit nichts anderes bestimmt ist, die Bedin-
gungen der Kreditkarte.

§ 2  Für welche Reise gilt die URV-Kreditkarten Aufstocker Versicherung?
Die Erhöhung der Versicherungssumme gilt für eine Reise.

§ 3  Besteht ein Selbstbehalt?
Es gilt der in der Kreditkarte vereinbarte Selbstbehalt.

§ 4  Was ist nicht versichert? (Ausschlüsse)
Es gelten die Ausschlüsse nach § 6 der Allgemeinen Bestimmungen. Zusätzlich leisten 
wir nicht:
1.	� für Schäden durch Pandemien. Eine Pandemie im Sinne dieser Bedingungen liegt vor, 

wenn auf weiten Teilen eines Kontinentes oder mehrerer Kontinente eine infektiöse 
Erkrankung ausbricht und die Weltgesundheitsorganisation diese Pandemie festgestellt 
und noch nicht für beendet erklärt hat. Für Sars-CoV-2 (Covid-19) gilt dies nicht.

2.	� für Schäden, für die über die Kreditkarte kein Versicherungsschutz besteht.

§ 5  �Was haben Sie nach Eintritt des Versicherungsfalls zu beachten  
(Obliegenheiten)?

1.	� Im Falle eines Schadenereignisses gelten die in der Kreditkarte vereinbarten Obliegenheiten. 
2.	� Zum Nachweis der URV-Kreditkarten Aufstocker Versicherung benötigen wir zudem Ihren 

Versicherungsnachweis.

Allgemeine Bestimmungen

§ 1  Wer ist versichert?
1.	� Als versicherte Person besteht für Sie Versicherungsschutz, wenn Sie im Versiche-

rungsnachweis namentlich genannt sind oder zum dort beschriebenen Personenkreis 
gehören. Vorausgesetzt, für Sie besteht über eine Kreditkarte:

		  1.1	� eine Reise-Rücktrittskosten-Versicherung und/oder
		  1.2	 eine Reise-Abbruch-Versicherung
		  der Union Reiseversicherung AG.
2.	� Der Versicherungsschutz besteht nur dann, wenn Sie den Beitrag für die URV-Kreditkarten 

Aufstocker Versicherung bezahlt haben.

§ 2  Wer kann versichert werden?
1.	 �Der Versicherungsnehmer und die versicherte Person können ausschließlich Personen 

mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland sein.
2.	� Bei Versicherungsverträgen mit einer Laufzeit von höchstens 4 Monaten gilt: Versiche-

rungsnehmer und versicherte Person kann auch sein, wer seine vertragliche Erklärung 
zum Abschluss des Versicherungsvertrags in der Bundesrepublik Deutschland vornimmt 
und seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem Land der Europäischen Union (EU) oder 
des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) hat.

3.	� Die Voraussetzungen sind auf unser Verlangen nachzuweisen. Liegen diese nicht vor, 
kommt ein Versicherungsvertrag trotz Zahlung des Beitrags nicht zustande. 

§ 3  Wann beginnt und wann endet der Versicherungsschutz?
1.	� Der Versicherungsschutz besteht für eine Reise. Der Versicherungsschutz beginnt mit 

dem Abschluss des Vertrags. Er endet mit dem vereinbarten Zeitpunkt, spätestens je-
doch mit der Beendigung der für die gebuchte Reise über eine Kreditkarte laufende 
Reise-Rücktrittskosten-Versicherung/Reise-Abbruch-Versicherung der Union Reiseversi-
cherung AG.

2.	 Haben Sie bereits vor Abschluss Versicherungsvertrags eine Reise gebucht?
		  2.1	� Dann ist diese vom Versicherungsumfang umfasst, wenn Sie den Versicherungs-

vertrag spätestens bei Reiseantritt der Reise abschließen.
		  2.2 	� Für die Reise-Rücktrittskosten-Versicherung sowie die Reise-Abbruchkosten-

Versicherung gilt jedoch, dass die Reise nur dann vom Versicherungsschutz 
umfasst ist, wenn Sie den Versicherungsvertrag spätestens 30 Tage vor dem 
planmäßigen Antritt der Reise abschließen. Liegen zwischen Reisebuchung und 
Reise-Antritt weniger als 30 Tage? Dann besteht für diese Reise nur Versiche-
rungsschutz, wenn Sie den Versicherungsvertrag am Tag der Buchung der Reise 
oder spätestens innerhalb der nächsten 7 Tage abschließen. 

§ 4  �Was ist bei der Beitragszahlung der URV-Kreditkarten Aufstocker  
Versicherung zu beachten?

1.	 �Der Versicherungsschutz beginnt grundsätzlich erst dann, wenn Sie den Beitrag recht-
zeitig bezahlt haben.

2.	 �Sie können den Beitrag per Lastschriftverfahren bzw. Kreditkarte bezahlen. Hierzu 
geben Sie bitte Ihre vollständigen Bankverbindung bzw. die erforderlichen Kreditkar-
tendaten an und erteilen uns das erforderliche SEPA-Lastschriftmandat. Änderungen 
der Bankverbindung oder der Kreditkartendaten teilen Sie uns bitte mit und sorgen für 
ausreichende Deckung des Kontos.

3.	 �Bei Lastschriftzahlung gilt: Der einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von 2 
Wochen nach Abschluss des Vertrags fällig. Bei Kreditkartenzahlung gilt: Der einmalige 
Beitrag wird sofort nach Beginn des Versicherungsvertrags fällig.

4.	 �Im Lastschriftverfahren bzw. bei Kreditkartenzahlung gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn 
dieser zum vereinbarten Zeitpunkt eingezogen werden kann. Dies ist nicht der Fall, wenn Sie 
oder der abweichende Beitragszahler einer berechtigten Einziehung widersprechen. Konnte 
der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden nicht abgebucht werden, erhalten Sie von uns ein 
Schreiben in Textform. Darin setzen wir Ihnen eine Frist, um eine Abbuchung zu ermöglichen. 
Kann die Abbuchung innerhalb dieser Frist erfolgen, gilt die Zahlung als rechtzeitig.

§ 5	 �Was passiert, wenn Sie den einmaligen Beitrag nicht oder nicht recht-
zeitig bezahlen?

1.	 Ist der einmalige Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt, können wir vom Vertrag zurücktreten.
2.	� Dies gilt solange die Zahlung nicht bewirkt ist. In dieser Zeit sind wir bei einem Scha-

densfall von der Verpflichtung zur Leistung frei.
3.	� Dies gilt nur, sofern Sie die Nichtzahlung zu vertreten haben. Zu vertreten haben Sie 

beispielsweise, wenn Sie falsche Angaben zu Ihrer Bankverbindung machen. Auch eine 
nicht ausreichende Deckung haben Sie zu vertreten. Sie müssen uns nachweisen, dass 
Sie die nicht rechtzeitige Zahlung nicht zu vertreten haben.

§ 6	 In welchen Fällen besteht kein Versicherungsschutz? (Ausschlüsse)
1.	� Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Versicherungsfälle, die bei Abschluss 

des Versicherungsvertrags und/oder Buchung der Reise bereits eingetreten waren.
2.	� Führen Sie den Versicherungsfall vorsätzlich herbei; und entsteht hierdurch ein Schaden, 

so besteht kein Versicherungsschutz.
3.	� Der Versicherungsschutz entfällt, wenn Sie auf Grund des Versicherungsfalls versuchen, 

uns in arglistiger Absicht zu täuschen.
4.	� Diese Ausschlüsse gelten zusätzlich zu den in § 4 der Bedingungen für die URV-Kredit-

karten Aufstocker Versicherung genannten Ausschlüssen. 
		
§ 7  �Wann erfolgt eine Erstattung (Zahlung)?
1.	� Die Erstattung erfolgt innerhalb von 2 Wochen nach unserer Entscheidung, ob und in 

welcher Höhe wir leisten.
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Telefon (06 81) 844-75 55; E-Mail: reiseservice@urv.de angefordert werden. Für 
die Weitergabe Ihrer Gesundheitsdaten an und die Verwendung durch die in der 
Liste genannten Stellen benötigt die Union Reiseversicherung AG Ihre Einwilli-
gung.

				  

				  

Ich willige ein, dass die Union Reiseversicherung AG meine Gesundheits-
daten an die in der oben erwähnten Liste genannten Stellen übermittelt 
und dass die Gesundheitsdaten dort für die angeführten Zwecke im glei-
chen Umfang erhoben, verarbeitet und genutzt werden, wie die Union 
Reisever sicherung AG dies tun dürfte. Soweit erforderlich, entbinde ich 
die Mit arbeiter der Unternehmensgruppe und sonstiger Stellen im Hin-
blick auf die Weitergabe von Gesundheitsdaten und anderer nach § 203 
StGB geschützter Daten von ihrer Schweigepflicht. 	

	
		  2.3 	 Datenweitergabe an Rückversicherungen
				�    Um die Erfüllung Ihrer Ansprüche abzusichern, kann die Union Reiseversicherung 

AG Rückversicherungen einschalten, die das Risiko ganz oder teilweise über-
nehmen. In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherungen dafür weiterer 
Rückversicherungen, denen sie ebenfalls Ihre Daten übergeben. Damit sich die 
Rückversicherung ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall 
machen kann, ist es möglich, dass die Union Reiseversicherung AG Ihren Ver 
sicherungsantrag oder Leistungsantrag der Rückversicherung vorlegt. Das ist 
insbesondere dann der Fall, wenn die Versicherungssumme besonders hoch ist 
oder es sich um ein schwierig einzustufendes Risiko handelt.

				�     
Darüber hinaus ist es möglich, dass die Rückversicherung den Versicherer auf-
grund ihrer besonderen Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungsprüfung sowie 
bei der Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt.

				     
�				�    Haben Rückversicherungen die Absicherung des Risikos übernommen, können sie 

kontrollieren, ob die Union Reiseversicherung AG das Risiko bzw. einen Leistungs-
fall richtig eingeschätzt hat.

 
				�    Außerdem werden Daten über Ihre bestehenden Verträge und Anträge im erfor-

derlichen Umfang an Rückversicherungen weitergegeben, damit diese überprüfen 
können, ob und in welcher Höhe sie sich an dem Risiko beteiligen können. Zur 
Abrechnung von Prämienzahlungen und Leistungsfällen können Daten über Ihre 
bestehenden Verträge an Rückversicherungen weitergegeben werden.

				�    Zu den oben genannten Zwecken werden möglichst anonymisierte bzw. pseudony-
misierte Daten, jedoch auch personenbezogene Gesundheitsangaben verwendet.

				     
				�    Ihre personenbezogenen Daten werden von den Rückversicherungen nur zu den 

vorgenannten Zwecken verwendet. Über die Übermittlung Ihrer Gesundheitsdaten an 
Rückversicherungen werden Sie durch die Union Reiseversicherung AG unterrichtet.

				  

Ich willige ein, dass meine Gesundheitsdaten – soweit erforderlich – an 
Rückversicherungen übermittelt und dort zu den genannten Zwecken 
verwendet werden. Soweit erforderlich, entbinde ich die für die Union 
Reiseversicherung AG tätigen Personen im Hinblick auf die Gesund-
heitsdaten und weiteren nach § 203 StGB geschützter Daten von ihrer 
Schweigepflicht.

				  
		  2.4 	 Datenaustausch mit dem Hinweis- und Informationssystem (HIS)
				�    Die Versicherungswirtschaft nutzt zur genaueren Risiko- und Leistungsfall ein-

schätzung das Hinweis- und Informationssystem HIS, das derzeit die Besurance 
HIS GmbH, Daimlerring 4, 65205 Wiesbaden, www.besurance-his.de betreibt. 
Auffälligkeiten, die auf Versicherungsbetrug hindeuten könnten, und erhöhte 
Risiken können die Versicherer an das HIS melden. Die Versicherer und andere 
Versicherungen fragen Daten im Rahmen der Risiko- oder Leistungsprüfung aus 
dem HIS ab, wenn ein berechtigtes Interesse besteht. Zwar werden dabei keine 
Gesundheitsdaten weitergegeben, aber für eine Weitergabe Ihrer nach § 203 
StGB geschützten Daten benötigen die Versicherer Ihre Schweigepflichtentbin-
dung. Dies gilt unabhängig davon, ob der Vertrag mit Ihnen zustande gekommen 
ist oder nicht.

	

				  
				  

Ich entbinde die für den Versicherer tätigen Personen von ihrer Schweige-
pflicht, soweit sie Daten aus der Antrags- oder Leistungsprüfung an den 
jeweiligen Betreiber des Hinweis- und Informationssystems (HIS) melden. 	

			 
				�    Sofern es zur Prüfung der Leistungspflicht erforderlich ist, können über das HIS 

Versicherungen ermittelt werden, mit denen Sie in der Vergangenheit in Kontakt 
gestanden haben, und die über sachdienliche Informationen verfügen könnten. 
Bei diesen können die zur weiteren Leistungsprüfung erforderlichen Daten erho-
ben werden.

Erklärungen und Hinweise zur Datenverarbeitung und zum 
Datenschutz

Einwilligung in die Erhebung und Verwendung von Gesundheitsdaten und 
Schweigepflichtentbindungserklärung (Einwilligungserklärung/Schweige-
pflichtentbindung).

Der Text der Einwilligungs-/Schweigepflichtentbindungserklärung wurde im Frühjahr 
2011 mit den Datenschutzaufsichtsbehörden inhaltlich abgestimmt.

Die Regelungen des Versicherungsvertragsgesetzes, des Bundesdatenschutzgesetzes so-
wie anderer Datenschutzvorschriften enthalten keine ausreichenden Rechtsgrundlagen für 
die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Gesundheitsdaten durch Versicherungen. Um 
Ihre Gesundheitsdaten für diesen Antrag und den Vertrag erheben und verwenden zu dür-
fen, benötigen wir, die Union Reiseversicherung AG daher Ihre datenschutzrechtliche(n) 
Einwilligung(en). Darüber hinaus benötigen wir Ihre Schweigepflichtentbindungen, um Ihre 
Gesundheitsdaten bei schweigepflichtigen Stellen, wie z. B. Ärzten, erheben zu dürfen.

Ferner benötigen wir Ihre Schweigepflichtentbindung, um Ihre Gesundheitsdaten oder wei-
tere nach § 203 Strafgesetzbuch (StGB) geschützte Daten, wie z. B. die Tatsache, dass ein 
Vertrag mit Ihnen besteht, an andere Stellen, z. B. Assistancegesellschaften, HIS-Betreiber 
oder IT-Dienstleister, weiterleiten zu dürfen. 

Es steht Ihnen frei, die Einwilligung/Schweigepflichtentbindung nicht abzugeben oder 
jederzeit später mit Wirkung für die Zukunft unter der oben angegebenen Adresse des 
Versicherers zu widerrufen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass ohne Verarbeitung von 
Gesundheitsdaten die Durch führung des Versicherungsvertrages in der Regel nicht mög-
lich sein wird.

Die Erklärungen betreffen den Umgang mit Ihren Gesundheitsdaten und sonstiger nach § 
203 StGB geschützter Daten.
	 •	 durch die Union Reiseversicherung AG selbst (unter 1.) und,
	 •	 bei der Weitergabe an Stellen außerhalb der Union Reiseversicherung AG (unter 2.)

Die Erklärungen gelten für die von Ihnen gesetzlich vertretenen Personen, wie Ihre Kinder, 
soweit diese die Tragweite dieser Einwilligung nicht erkennen und daher keine eigenen 
Erklärungen abgeben können.

1. 	� Erhebung, Speicherung und Nutzung der von Ihnen mitgeteilten Gesundheits
daten durch die Union Reiseversicherung AG

		

Ich willige ein, dass der Versicherer die von mir in diesem Antrag und künftig 
mitgeteilten Gesundheitsdaten erhebt, speichert und nutzt, soweit dies zur 
Antragsprüfung sowie zur Begründung, Durchführung oder Beendigung dieses 
Versicherungsvertrages erforderlich ist.

			    
2. 	� Weitergabe Ihrer Gesundheitsdaten und weiterer nach § 203 StGB geschützter 

Daten an Stellen außerhalb des Versicherers
		�  Die Union Reiseversicherung AG verpflichtet die nachfolgenden Stellen vertraglich auf 

die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz und die Datensicherheit. 

		  2.1 	 Datenweitergabe zur medizinischen Begutachtung			 
				�    Für die Beurteilung der zu versichernden Risiken und zur Prüfung der Leistungs-

pflicht kann es notwendig sein, medizinische Gutachter einzuschalten. Die Union 
Reiseversicherung AG benötigt Ihre Einwilligung und Schweigepflichtentbindung, 
wenn in diesem Zusammenhang Ihre Gesundheitsdaten und weitere nach § 203 
StGB geschützte Daten übermittelt werden. Sie werden über die jeweilige Daten-
übermittlung unterrichtet. 

				  

Ich willige ein, dass die Union Reiseversicherung AG meine Gesundheits-
daten an medizinische Gutachter übermittelt, soweit dies im Rahmen der 
Risikoprüfung oder der Prüfung der Leistungspflicht erforderlich ist und 
meine Gesundheitsdaten dort zweckentsprechend verwendet und die  
Ergebnisse an die Union Reiseversicherung AG zurückübermittelt werden. 
Im Hinblick auf meine Gesundheitsdaten und weitere nach § 203 StGB 
geschützte Daten entbinde ich die für die Union Reiseversicherung AG 
tätigen Personen und die Gutachter von ihrer Schweigepflicht.

				  
		  2.2 	� Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen (Unternehmen oder Personen)
				�    Die Union Reiseversicherung AG führt bestimmte Aufgaben, wie zum Beispiel die 

Risikoprüfung, die Leistungsfallbearbeitung oder die telefonische Kundenbetreu-
ung, bei denen es zu einer Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Gesund-
heitsdaten kommen kann, nicht selbst durch, sondern überträgt die Erledigung 
einer anderen Gesellschaft der Unternehmensgruppe oder einer anderen Stelle. 
Werden hierbei Ihre nach § 203 StGB geschützten Daten weitergegeben, benö-
tigt die Union Reiseversicherung AG Ihre Schweigepflichtentbindung für sich und 
soweit erforderlich für die anderen Stellen.

				�     
Die Union Reiseversicherung AG führt eine fortlaufend aktualisierte Liste über die 
Stellen und Kategorien von Stellen, die vereinbarungsgemäß Gesundheitsdaten 
für den Versicherer erheben, verarbeiten oder nutzen unter Angabe der übertra-
genen Aufgaben. Die zurzeit gültige Liste ist als Anlage der Einwilligungserklärung 
angefügt. Eine aktuelle Liste kann auch im Internet unter www.urv.de eingesehen 
oder bei der Union Reiseversicherung AG, Reiseservice, D-66087 Saarbrücken, 
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Externe Unternehmen

•	�Dienstleistungsunternehmen für Daten
verarbeitung

EDV-Dienstleistungen

•	�Concentrix Services (Germany) GmbH
•	�Ratiodata SE
•	�Deutsche Post E-POST Solutions GmbH
•	�viadico GmbH

Policierung, Leistungs- und Vertrags
bearbeitung

•	�medizinische Gutachter
•	�medizinische Berater
•	�Medicproof GmbH

Erstellung und Überprüfung 
von(ärztlichen) Gutachten, Beratung, 
Rehabilitationsmanagement

•	�Verisk Med GmbH Einholen von ärztlichen Behandlungs
unterlagen und Regressprüfung

•	�Manutex GmbH Beratung bei komplexen Hilfsmittelversor-
gungen zur medizinischen Notwendigkeit. 
Überprüfung von Hilfsmittelkosten auf 
Alternativen und Preisgestaltung

•	�Anbieter medizinischer Produkte und 
Dienstleistungen

Heil- und Hilfsmittelversorgung, Heil
behandlungen und Reha-Maßnahmen 

•	�Majorel Wilhelmshaven GmbH Servicecenter für telefonische Auskünfte, 
Vertragsbearbeitung Riester und Kraftfahrt. 
Angebotsbearbeitung Kranken, Leben, 
HUS, KFZ und Unfall.

•	�T.D.M. Telefon-Direkt-Marketing GmbH
•	�AlphaStudents GmbH

Servicecenter für telefonische Auskünfte 
und Vertragsbearbeitung Unfall 

•	�VöV Rückversicherung KöR
•	�General Reinsurance AG
•	�Münchener Rückversicherungs

gesellschaft AG
•	�Deutsche Rückversicherung AG
•	�E+S Rückversicherung AG
•	�Swiss Re Europe S.A., Niederlassung 

Deutschland
•	�Allgemeiner Kommunaler Haftpflicht

schaden-Ausgleich

Rückversicherung

•	�Verband der Privaten Krankenversiche
rung e.V.

Poolprüfungen

•	�Info Partner KG
•	�Creditreform
•	�infoscore Consumer Data GmbH
•	�ClariLab GmbH & Co. KG
•	�SCHUFA Holding AG
•	�Deutsche Post Adress GmbH & CoKG

Auskünfte aus Auskunftsdatenbanken, 
Bonitätsprüfungen

•	�COMPASS Private Pflegeberatung GmbH
•	�Deutsche Assistance Service GmbH
•	�RehaAssist Deutschland GmbH

Assistance-Leistungen

•	�ProTect Versicherung AG
•	�Cardif Allgemeine Versicherung

Restkreditversicherung, Gemeinsame 
Betreuung von Kunden

•	�IDnow GmbH Identifizierungsleistung

•	�Assekuradeure Abschluss und Verwaltung von Versiche
rungsverträgen, Einzug und Verwaltung von 
Prämien, Schadenregulierung

•	�Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, 
Unternehmensberatungen

Jahresabschluss / Wirtschaftsprüfung / ​
Beratung

•	�SPS Germany GmbH Druck und Versand

•	�Besurance HIS GmbH Melden und Abrufen von Daten in das / aus 
dem Hinweis- und Informationssystem 
(HIS) der Versicherungswirtschaft (gilt nicht 
für die Krankenversicherung)

Stand: 01.01.2026

Übersicht Dienstleister
zur Einwilligungserklärung in der Lebens-, Kranken-, Unfallversicherung und  

Haftpflichtversicherung (Hinweis: Die aktuelle Liste finden Sie unter dienstleister.vkb.de)

Bitte beachten Sie: Jeder dieser Dienstleister erhält personenbezogene Daten 
nur dann, wenn dies zur Erfüllung der übertragenen Aufgabe erforderlich ist.  

Andernfalls findet keine Datenübermittlung statt.

Firmenbezeichnung / Kategorie Tätigkeitsgebiet

Zur Unternehmensgruppe gehören fol
gende Gesellschaften, die untereinander 
Dienstleistungen erbringen
•	�Versicherungskammer Bayern Versiche

rungsanstalt des öffentlichen Rechts
•	�Bayerische Landesbrandversicherung AG
•	�Bayerischer Versicherungsverband 

Versicherungsaktiengesellschaft
•	�Bayern-Versicherung 

Lebensversicherung AG
•	�Bayerische Beamtenkrankenkasse AG
•	�Union Krankenversicherung AG
•	�Union Reiseversicherung AG
•	�Versicherungskammer Bayern Konzern 

Rückversicherung AG
•	�SAARLAND Feuerversicherung AG
•	�Feuersozietät Berlin Brandenburg 

Versicherung AG
•	�BavariaDirekt Versicherung AG
•	�Consal-Service-Gesellschaft mbH
•	�Versicherungskammer Bayern 

Pensionskasse AG
•	�Pensionskasse Konzern 

Versicherungskammer Bayern VVaG

Zentrale Abwicklung gleichartiger Auf
gaben. Dies umfasst z. B. die gemeinsame 
Datenhaltung (Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung von Kundendaten), Post Ein- 
und Ausgangsbearbeitung, Bearbeitung 
von Kundenanfragen, In- / Exkasso 
(Zahlungsverkehr).

•	�Versicherungskammer Rechtsschutz 
Vertriebs- und Service GmbH

•	�Versicherungskammer Maklermanage
ment GmbH

•	�Consal-Versicherungsdienste GmbH
•	�Consal Vertrieb Landesdirektionen GmbH
•	�Bayerische Versicherungskammer 

Landesbrand Kundenservice GmbH
•	�Versicherungsservice MFA GmbH
•	�S-Finanzvermittlung und Beratung GmbH
•	�Versicherungkammer betriebliche 

Vorsorge GmbH

Kunden- und Vertriebsmanagement

•	�Inverso Gesellschaft für innovative 
Versicherungssoftware mbH

•	�VKBit Betrieb GmbH

Dienstleistungen für Datenverarbeitung

•	�SVM GmbH Erfassung der Versicherungsverträge, 
Erstellung von Angeboten zu Ver
sicherungsprodukten, Bereitstellung der 
Verträge als digitales Vertragsarchiv

•	�MediRisk Bayern Risk- und Reha
management GmbH

Risiko- und Rehabilitationsmanagement
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Datenschutzinformationen nach Art. 12 ff. DSGVO  
(vormals „Merkblatt zur Datenverarbeitung“)

Stand: 15. 04. 2025 EU, SAP-Nr. 334810; 04 / 25 ek (vo)

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten durch die Union Reiseversicherung Aktiengesellschaft und die Union Krankenversi-
cherung Aktiengesellschaft und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
Union Reiseversicherung Aktiengesellschaft
Maximilianstr. 53
80530 München
E-Mail-Adresse: reiseservice@urv.de

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der o. g. Adresse mit dem 
Zusatz – Datenschutzbeauftragter – oder per E-Mail unter: datenschutz@ukv.de

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich re-
levanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren maß-
geblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich unser Unternehmen auf die „Verhaltensregeln 
für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft“ 
(„Code of Conduct“) verpflichtet, die die oben genannten Gesetze für die Versicherungswirt-
schaft präzisieren. Diese können Sie im Internet unter www.urv.de / ​datenschutz-downloads 
oder www.ukv.de / ​datenschutzdownloads abrufen.

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von Ihnen hierbei ge-
machten Angaben für den Abschluss des Vertrages und zur Einschätzung des von uns zu 
übernehmenden Risikos. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese 
Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z. B. zur Policierung oder Rechnungs-
stellung. Angaben zum Schaden benötigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein Versiche-
rungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden ist.

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrages ist ohne die Verar-
beitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich.

Die Daten aller mit uns bestehenden Verträge nutzen wir für eine Betrachtung der gesam-
ten Kundenbeziehung, beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung, 
-ergänzung oder für umfassende Auskunftserteilungen.

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für vorvertragliche 
und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Absatz 1 b) DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien 
personenbezogener Daten (z.  B. Ihre Gesundheitsdaten bei Abschluss eines Lebensversi-
cherungsvertrages) erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 Absatz 2 a) in 
Verbindung mit Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen Datenkategorien, erfolgt 
dies auf Grundlage von Art. 9 Absatz 2 j) DSGVO in Verbindung mit § 27 BDSG.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu 
wahren (Art. 6 Absatz 1 f) DSGVO).

Unsere berechtigten Interessen bestehen u. a. in der Wahrung unternehmerischer und wirt-
schaftlicher Belange oder in der Verbesserung der Kundenbeziehungen bis hin zur Durch-
setzung rechtlicher Ansprüche.

Dies kann insbesondere erforderlich sein:
	 •	� zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,
	 •	� zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere Produkte der 

Unternehmen des Konzerns Versicherungskammer Bayern und deren Kooperationspart-
ner sowie für Markt- und Meinungsumfragen,

	 •	� zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen wir Datenanalysen 
zur Erkennung von Hinweisen, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten können.

	 •	� Zur Entwicklung und zum Training von KI-Systemen, vgl. Art. 3 Nr. 1 der EU-KI-VO (KI-
Verordnung). Unser berechtigtes Interesse liegt insbesondere in der Entwicklung von 
solchen Systemen, sowie darin neue Systeme und Funktionalitäten für Nutzer eines 
Dienstes zu entwickeln, ein Dialogsystem anzubieten (z. B. Chatbot), unsere Produkte 
oder Dienstleistungen zu verbessern oder deren Sicherheit zu erhöhen, sowie betrüge-
rischen Inhalte und Verhaltensweisen zu erkennen.

	 •	� Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung von versi-
cherungsspezifischen Statistiken, z. B. für die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung 
aufsichtsrechtlicher Vorgaben.

	 •	� Zudem verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung interner Analysen, 
Auswertungen und Statistiken, um darauf aufbauend u. a. unsere Produkte, Prozesse 
oder den Vertrieb zu verbessern.

	 •	� Soweit es möglich und angemessen ist, werden personenbezogene Daten auch zur 
Erreichung der oben genannten Zwecke pseudonymisiert oder anonymisiert.

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auch zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtun-
gen wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungs-
pflichten oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen 
in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen in Verbindung mit Art. 6 Absatz 1 c) 
DSGVO.

Neben der klassischen Kundenbetreuung bieten wir Ihnen oftmals die freiwillige Möglichkeit 
an, weitere Serviceangeboten von uns zu nutzen (u. a. Werbemailing, Kontaktaufnahme zur 
Information, Analysezwecke zur individuellen Angebotserstellung). Diesbezüglich verarbeiten 
wir Ihre personenbezogenen Daten zweckgebunden im Rahmen der erteilten Einwilligung 
nach Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck verar-
beiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor 
informieren.

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten
Rückversicherer:
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versicherungsunternehmen 
(Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten 
an einen Rückversicherer zu übermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild über das Risiko 
oder den Versicherungsfall machen kann.

Vermittler:
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermittler betreut werden, 
verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss und zur Durchführung des Vertrages benötigten 
Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. Auch übermittelt unser Unternehmen diese Daten 
an die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu Ihrer Betreuung und 
Beratung in Ihren Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigen.

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:
Einzelne Unternehmen in unserer Unternehmensgruppe „Konzern Versicherungskam-
mer“ übernehmen zentral für die in der Gruppe verbundenen Unternehmen verschiedene 
Aufgaben der Datenverarbeitung. So können Ihre Daten etwa zur zentralen Verwaltung 
von Anschriftendaten oder von Erklärungen, die mehrere Unternehmen unserer Gruppe 
betreffen (z. B. Einwilligungen oder Widerrufe) für den telefonischen Kundenservice, zur 
Vertrags- und Schadenbearbeitung, für In- und Exkasso oder zur gemeinsamen Postbear-
beitung durch ein Unternehmen oder mehrere Unternehmen unserer Gruppe gemeinsam 
verarbeitet werden. Soweit wir auf Basis der Würdigung der Umstände annehmen dürfen, 
dass Sie Post, E-Mails oder Zahlungen nicht an das für Ihr Anliegen zuständige Konzern-
unternehmen adressiert haben, bemühen wir uns in bestimmten Fällen fehladressierte 
Post und E-Mail-Eingänge sowie Zahlungen innerhalb des Konzerns an das zuständige 
Unternehmen weiterzuleiten.

Des Weiteren kann es Fälle geben, in denen wir zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen 
(z. B. aus dem Geldwäschegesetz) oder auf Basis berechtigter Interessen Daten an andere 
Gesellschaften der Gruppe weitergeben.

Die Übersicht, welche Unternehmen an einer zentralen oder gemeinsamen Datenverarbeitung 
teilnehmen, erhalten Sie in der Dienstleisterliste vor Vertragsschluss. Die jeweils aktuellste 
Version der Dienstleisterliste finden Sie auf der Webseite Ihres Versicherers.

Bitte wenden Sie sich bei allen Fragen zur Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe 
und zur Geltendmachung Ihrer Betroffenenrechte nach der DSGVO an das Unternehmen, mit 
dem Sie einen Versicherungsvertrag abgeschlossen haben.

Externe Dienstleister:
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil 
externer Dienstleister.
Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister sowie Kategorien 
von Dienstleistern, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, kön-
nen Sie in der jeweils aktuellen Version unserer Internetseite unter www.urv.de / ​datenschutz-
downloads oder www.ukv.de / ​datenschutz-downloads entnehmen oder beim Verantwortlichen 
für die Datenverarbeitung anfordern.

Weitere Empfänger:
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger übermit-
teln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. Sozialver-
sicherungsträger, Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden)

Dauer der Datenspeicherung
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben genannten Zwecke 
nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für 
die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht 
werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem 
speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. 
Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem 
Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen 
betragen danach bis zu zehn Jahren.

Betroffenenrechte
Ihnen stehen unter den gesetzlichen Voraussetzungen die nachfolgenden Rechte als betrof-
fene Person zu, die Sie uns gegenüber geltend machen können:
Auskunft: Sie sind berechtigt, im Rahmen von Art.  15 DSGVO von uns eine Bestätigung 
darüber zu verlangen, ob wir Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeiten; ist dies 
der Fall, sind Sie im Rahmen von Art.  15 DSGVO ferner berechtigt, Auskunft über diese 
personenbezogenen Daten sowie bestimmte weitere Informationen (u. a. Verarbeitungszwe-
cke, Kategorien personenbezogener Daten, Kategorien von Empfängern, geplante Speicher-
dauer, die Herkunft der Daten, den Einsatz einer automatisierten Entscheidungsfindung 
und im Fall des Drittlandtransfer die geeigneten Garantien) und eine Kopie Ihrer Daten zu 
erhalten.
Berichtigung: Sie sind berechtigt, nach Art. 16 DSGVO von uns zu verlangen, dass wir die 
über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten berichtigen, wenn diese unzutreffend 
oder fehlerhaft sind.
Löschung: Sie sind berechtigt, unter den Voraussetzungen von Art. 17 DSGVO von uns zu 
verlangen, dass wir Sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich löschen. Das 
Recht auf Löschung besteht u. a. nicht, wenn die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
erforderlich ist für (i) die Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Informa-
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tion, (ii) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der wir unterliegen (z. B. gesetzliche 
Aufbewahrungspflichten) oder (iii) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen.
Einschränkung der Verarbeitung: Sie sind berechtigt, unter den Voraussetzungen von 
Art. 18 DSGVO von uns zu verlangen, dass wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten einschränken.
Datenübertragbarkeit: Sie sind berechtigt, unter den Voraussetzungen von Art. 20 DSGVO 
von uns zu verlangen, dass wir Ihnen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie 
uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format 
übergeben oder an einen Dritten zu übermitteln.
Widerruf: Sie haben das Recht, Ihre erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen (Art. 7 Abs. 3 DSGVO).

Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken 
der Direktwerbung zu widersprechen.
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser 
Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe er-
geben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen.

Beschwerde bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde: Sie sind berechtigt, unter den 
Voraussetzungen von Art.  77 DSGVO Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einzulegen, 
insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts oder des Orts des mutmaßlichen 
Verstoßes, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personen-
bezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt. Das Beschwerderecht besteht unbeschadet 
eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs.

Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 18
91522 Ansbach
Telefon: +49 (0) 981 18 00 93-0
Telefax: +49 (0) 981 18 00 93-800
E-Mail: poststelle@lda.bayern.de

Wir empfehlen Ihnen allerdings, sich mit Ihrem Anliegen zunächst immer an unseren Da-
tenschutzbeauftragten zu wenden.

Ihre Anträge über die Ausübung Ihrer Rechte sollten nach Möglichkeit in Textform an die 
unter „Verantwortlicher für die Datenverarbeitung“ genannte Anschrift mit dem Zusatz  – 
Datenschutzbeauftragter – gerichtet werden.

Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft
Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informationssystem (HIS) zur Unterstüt-
zung der Risikobeurteilung im Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklärung bei der Leistungs-
prüfung sowie bei der Bekämpfung von Versicherungsmissbrauch. Dafür ist ein Austausch 
bestimmter personenbezogener Daten mit dem Anbieter des HIS erforderlich.
Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen des Anbieters. 
Diese finden Sie auf unserer Webseite unter www.vkb.de / ​datenschutz-his.

Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer
Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages (z. B. zur Mitnahme eines Scha-
denfreiheitsrabattes in der Kfz-Haftpflichtversicherung) bzw. Ihre Angaben bei Eintritt des 
Versicherungsfalls überprüfen und bei Bedarf ergänzen zu können, kann im dafür erforder-
lichen Umfang ein Austausch von personenbezogenen Daten mit dem von Ihnen im Antrag 
benannten früheren Versicherer erfolgen.

Bonitätsprüfung
Wir übermitteln Ihre Daten (Name, Adresse und ggf. Geburtsdatum) zum Zweck der Boni-
tätsprüfung sowie zur Verifizierung Ihrer Adresse (Prüfung auf Zustellbarkeit) und um Infor-
mationen zur Beurteilung des Zahlungsausfallrisikos auf Basis mathematisch-statistischer 
Verfahren unter Verwendung von Anschriftendaten zu erhalten an die infoscore Consumer 
Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden. Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen 
sind Artikel 6 Absatz 1 b) und Artikel 6 Absatz 1 f) der DSGVO. Übermittlungen auf der Grund-
lage dieser Bestimmungen dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrnehmung berechtigter 
Interessen unseres Unternehmens oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen der 
Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener 
Daten erfordern, überwiegen.

Detaillierte Informationen zur ICD im Sinne des Artikels 14 DSGVO, d. h. Informationen 
zum Geschäftszweck, zu Zwecken der Datenspeicherung, zu den Datenempfängern, zum 
Selbstauskunftsrecht, zum Anspruch auf Löschung oder Berichtigung etc. entnehmen Sie 
bitte dem Merkblatt „Information gem. Art.  14 DSGVO über die infoscore Consumer Data 
GmbH („ICD“), das Sie unserer Homepage unter www.urv.de / ​datenschutz-downloads oder 
www.ukv.de / ​datenschutz-downloads entnehmen oder beim Verantwortlichen für die Daten-
verarbeitung anfordern können.

Datenübermittlung in ein Drittland
Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschafts-
raums – EWR) findet nur statt, soweit die Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO vorliegen.
Dies bedeutet zum Beispiel, dass dem Drittstaat durch die EU-Kommission ein angemes-
senes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder angemessene Datenschutzgarantien (z.  B. 
EU-Standardvertragsklauseln) in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofes vorhanden sind.
In Ausnahmen für bestimmte Fälle können Datenverarbeitungen z. B. auch mit Ihrer Einwil-

ligung, aus wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses oder zum Schutz lebenswichtiger 
Interessen erfolgen.

Automatisierte Einzelfallentscheidungen
Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, zu denen wir Sie bei Antragstellung befragen, ent-
scheiden wir vollautomatisiert etwa über das Zustandekommen oder die Kündigung des 
Vertrages, mögliche Risikoausschlüsse oder über die Höhe der von Ihnen zu zahlende Ver-
sicherungsprämie.

Unsere automatisierten Entscheidungen sind auf statistische Datenmodelle und Expertenwis-
sen gestützt, die kontinuierlich weiterentwickelt werden und die Basis unserer Risikoprüfung 
bilden. Sie beruhen auf von uns vorher festgelegten Regeln zur Prüfung und Gewichtung 
der Informationen. Diese Regeln werden auch von unseren Service-Mitarbeitern im Fall des 
Versicherungsabschlusses per Telefon oder bei Vertragsänderungen angewendet.

Aufgrund Ihrer Angaben zum Versicherungsfall, der zu Ihrem Vertrag gespeicherten Daten 
sowie ggf. von Dritten hierzu erhaltenen Informationen sowie aufgrund der mit Ihnen ge-
troffenen vertraglichen Vereinbarungen, wie dem Versicherungsvertrag und den allgemeinen 
Versicherungsbedingungen entscheiden wir vollautomatisiert über unsere Leistungspflicht. 
Die vollautomatisierten Entscheidungen beruhen auf vom Unternehmen vorher festgelegten 
Regeln zur Gewichtung der Informationen.

Sie haben das Recht, diese automatisierten Entscheidungen von einer Person überprüfen zu 
lassen, Ihren eigenen Standpunkt darzulegen und die Entscheidung anzufechten.

Änderung der Datenschutzhinweise
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzinformationen jederzeit zu ändern. Etwaige 
Änderungen werden durch Veröffentlichung der geänderten Datenschutzinformationen auf 
unserer Webseite bekannt gemacht. Soweit nicht ein anderes bestimmt ist, werden solche 
Änderungen sofort wirksam. Bitte prüfen Sie daher regelmäßig unsere Webseite (www.urv.de / ​
datenschutz-downloads oder www.ukv.de / ​datenschutz-downloads), damit Ihnen die jeweils 
aktuelle Version der Datenschutzinformation vorliegt.


